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30 Jahre Biostoffe im IFA
A. Kolk

Wie alles begann

Am 26. November 1990 wurde die Europäische Richt- 
linie 90/679/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Ge-
fährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit veröffent-
licht [1]. Es war das Jahrzehnt, in dem die biotechnologische Pro-
duktion von pharmazeutischen Wirkstoffen, Diagnostika und 
Impfstoffen sich mehr und mehr entwickelte. Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz beim Umgang mit Mikroorganismen und 
Zellkulturen im Labor, aber auch in Industriebetrieben, wurden 
dadurch zentrale Themen, um Beschäftigte vor Infektionen, Sen-
sibilisierungen und toxischen Einwirkungen zu bewahren.

Weiterhin trat Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland auch 
das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz in Kraft. Bei vielen 
Wiederaufbereitungsprozessen in der Abfallwirtschaft, bei der 
Kompostierung oder auch der Wasseraufbereitung spielen Mikro-
organismen eine wichtige Rolle. Deshalb wurde gerade den Be-
schäftigten in diesen Branchen ebenfalls große Aufmerksamkeit 
mit Blick auf eine mögliche Gefährdung durch biologische Ar-
beitsstoffe gewidmet.

1992 wurde im damaligen Berufsgenossenschaftlichen Institut 
für Arbeitssicherheit (BIA) mit Sitz in Sankt Augustin das Refe-
rat Mikrobiologie begründet. Zwei Jahre später richtete das BIA 
ein mikrobiologisches Labor der Schutzstufe 2 ein, in dem 1994 
die ersten Proben auf das Vorhandensein von Biostoffen, z. B. an 
Arbeitsplätzen in der Abfallsortierung, untersucht wurden.

Mit Blick auf die bevorstehende Umsetzung der EU-Richtlinie 
in nationales Recht wurde in Deutschland 1995 der Ausschuss 
für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) gegründet. In mehreren 
Unterausschüssen und Projektgruppen wurden die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, eine Gefährdung durch Biostoffe am Ar-
beitsplatz ermitteln und bewerten zu können. Über die sogenann-
te Projektgruppe 4 des ABAS, aus der sich später der Arbeitskreis 
Arbeitsplatzbewertung entwickelte, war das ehemalige Referat 
Mikrobiologie des heutigen Instituts für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, vormals BIA, 2003 
bis 2007 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz, 
BGIA) von Anfang an in die Erarbeitung des Technischen Regel-
werks für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) eingebunden [2]. 
Dies galt insbesondere für die Entwicklung von Messstrategien 
zur Erfassung einer Biostoff-Exposition am Arbeitsplatz und für 
die Standardisierung von Biostoff-Messverfahren.

In dieser Zeit verfügbare Probenahmegeräte für Bioaerosole 
wurden vorrangig zur Beurteilung mikrobiologischer Verunreini-
gungen bei der Reinraumüberwachung eingesetzt und waren für 
Arbeitsplatzmessungen mit höheren Biostoff-Konzentrationen 
oder eine personengetragene Probenahme nur bedingt geeignet. 
Auf der Grundlage des personentragbaren Gesamtstaub-Probe-
nahmesystems (GSP-PGP) wurden deshalb erste Verfahren zur 
Konzentrationsbestimmung von Schimmelpilzen, Endotoxinen 
und Bakterien in der Luft entwickelt und in der IFA-Arbeits- 
mappe beschrieben (Kennziffern 9420, 9450 und 9430 [3]).  

Sie werden seither als Standardverfahren zur Erfassung von Bio-
stoffen am Arbeitsplatz im Messsystem Gefährdungsermittlung 
der Unfallversicherungsträger (MGU) eingesetzt und sind natio-
nal und international anerkannt.

Gemäß Biostoffverordnung (BioStoffV), die im April 1999 als 
nationale Umsetzung der obengenannten EU-Richtlinie in Kraft 
trat, besteht keine Verpflichtung zur Durchführung von Biostoff-
Messungen am Arbeitsplatz. Dennoch gibt es Anlässe für solche 
Untersuchungen, z. B. Biostoff-Messungen zur Expositionsermitt-
lung und Informationsbeschaffung im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung, zur Ermittlung im Fall von Berufskrankheitsanzeigen 
oder auch zur Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnah-
men. Sehr häufig werden auch Schimmelpilzmessungen in Innen-
räumen durchgeführt, wenn dort z. B. nach Wasserschäden eine 
entsprechende Belastung der Raumluft vermutet wird oder der 
Erfolg einer Sanierungsmaßnahme überprüft werden soll.

Aktuelle Aufgaben

Der heutige Bereich Biostoffe in der Abteilung 2 des IFA,  
Chemische und biologische Einwirkungen, ist Ansprechpartner 
für alle Fragen zu Biostoffen sämtlicher Kooperationspartner im 
MGU [4].

Viele Bakterien, Schimmelpilze und Hefen sind natürlicher Be-
standteil unserer Umgebung sowie des menschlichen Körpers 
(Besiedelung von Haut und Schleimhäuten). Aufgrund besonders 
günstiger Lebensbedingungen – weil sie selbst Teil des Produkti-
onsprozesses sind (z. B. bei der Herstellung von Lebensmitteln, 
der biotechnologischen Wirkstoffproduktion, Kompostie- 
rung oder Abwasserreinigung), Arbeitsmaterialien besiedeln  
(z. B. Klärschlamm, Kompost, Boden, Altpapier, Stroh) oder 
Menschen/Tiere infiziert haben – können Mikroorganismen an 
vielen Arbeitsplätzen in deutlich höheren Konzentrationen als 
unter natürlichen Umweltbedingungen auftreten und dadurch po-
tenziell eine Gefährdung für die dort Beschäftigten darstellen.

Seit 2001 obliegt dem Bereich Biostoffe die Aus- und Weiter-
bildung der für die Biostoff-Probenahme im MGU autorisierten 
Beschäftigten. Mittlerweile finden außer dem Grundlagen-Semi-
nar (B 1) regelmäßig zwei weitere Seminare statt, die vorrangig 
dem Erfahrungsaustausch (B 2) und der Weiterbildung mit Blick 
auf die Durchführung von Biostoff-Messungen, der Vorstellung 
neu entwickelter Probenahmeverfahren sowie der Bewertung von 
Messergebnissen dienen (B 3).

In den ersten Jahren nach Inkrafttreten der BioStoffV wurden 
hauptsächlich Messungen zum Vorkommen von Biostoffen bei 
unterschiedlichen Tätigkeiten für die Gefährdungsbeurteilung in 
vielen Branchen durchgeführt (z. B. Abfallwirtschaft, Papierher-
stellung, Textilindustrie, Fahrzeugwaschanlagen, Schlachtbetrie-
be). Dabei wurden Konzentrationen von Bakterien und Schim-
melpilzen in der Luft als Gesamtkoloniezahl pro m3 ermittelt. 
Mittlerweile werden sehr viel mehr Untersuchungen im Rahmen 
von Ermittlungsverfahren zu Berufskrankheitsanzeigen durchge-

www.gefahrstoffe.de



221GEFAHRSTOFFE  82 (2022) NR. 07-08

 D A S  M G U  S T E L L T  S I C H  V O R  ( T E I L  V )

führt: Dabei wird meist auch eine Identifizierung der jeweils vor-
handenen Bakterien- oder Pilzarten gefordert oder direkt nach 
dem Vorhandensein bestimmter Mikroorganismenarten gefragt. 
Derzeit sind 568 Bakterienarten (einschließlich Aktinomyzeten) 
und 263 Pilzarten (Schimmelpilze und Hefen) in der Stoffdoku-
mentation des MGU verzeichnet, die bisher aus Luft- und Mate-
rialproben vom Arbeitsplatz isoliert und identifiziert wurden – 
und es kommen immer neue hinzu.

Eine Biostoff-Messung wird im direkten Kontakt mit den au-
torisierten Mitarbeitenden in den Messtechnischen Diensten der 
Unfallversicherungsträger durch das mikrobiologische Labor ge-
plant. Bei besonders aufwendigen Messungen mit hohen Proben-
zahlen, spezieller Messstrategie oder der Anwendung von Verfah-
ren in Erprobung unterstützt der Bereich Biostoffe die Messtech-
nischen Dienste auch vor Ort.

Analytik der Biostoff-Proben

Biostoffe können Infektionen auslösen, aber auch sensibilisie-
rend oder toxisch wirken. Nach ihrem Infektionspotenzial wer-
den sie insgesamt vier sogenannten Risikogruppen zugeordnet, 
die für die Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Gefähr-
dungsbeurteilung zu berücksichtigen sind. Infektionen werden 
nur von lebenden Zellen oder aktiven Viren verursacht. Als Stan-
dardverfahren in der Analytik hat man sich deshalb für den 
Nachweis der Organismen nach Wachstum im Labor entschieden. 
Die Grundlage dieses Verfahrens ist die Vermehrungsfähigkeit le-
bender Zellen. Sie darf weder durch die Probenahme am Arbeits-
platz noch durch den Probentransport beeinträchtigt werden und 
stellt eine besondere Herausforderung dar.

Die Analyse der Biostoffproben, die im Rahmen des MGU in 
den Betrieben genommen werden, erfolgt im mikrobiologischen 
Labor des IFA oder auch in Zusammenarbeit mit externen Labo-
ratorien. Mit Blick auf qualitative Analysen von Biostoffen in Ar-
beitsplatzproben verfügt das mikrobiologische Labor über beson-
dere Expertise bei der Analytik von Bakterien. Seit 2021 wird 
hierfür auch MALDI-TOF-Massenspektrometrie (MALDI-TOF: 
Matrix assisted laser desorption ionization – time of flight) ver-
wendet, mit der Bakterienarten anhand von Proteinspektren cha-
rakterisiert werden. In der medizinischen Mikrobiologie wurde 
dieses Verfahren bereits erfolgreich zur Identifizierung von In-
fektionserregern etabliert. Mittelfristiges Ziel der Anwendung ist 
der Aufbau einer Datenbank mit den Bakterienarten, die in Ar-
beitsplatzproben häufig vorkommen.

Seit dem Jahr 2000 werden alle mikrobiologischen Analy-
senergebnisse mithilfe der OMEGA-Software erfasst (OMEGA: 
Organisationssystem zur Ermittlung und Nutzung von Messdaten 
über die Exposition von Gefährdungen am Arbeitsplatz) und in 
der Expositionsdatenbank MEGA dokumentiert (MEGA: Mess-
daten zur Exposition gegenüber Gefahrstoffen am Arbeitsplatz). 
Diese Daten werden z. B. für die Erstellung von DGUV Informa-
tionen oder Technischen Regeln genutzt (z. B. DGUV Informati-
on zur Keimbelastung wassergemischter Kühlschmierstoffe [5] 
und TRBA 400 zur Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen [6]).

Messprogramme zu Biostoffen beschäftigten sich z. B. mit der 
Schimmelpilzbelastung von Beschäftigten bei der Gebäudesanie-
rung und Reet-Dachdeckern oder mit Biostoffen im Befeuchter-
wasser der Lüftungsanlagen von Verwaltungsbetrieben. Aktuell 
werden Biostoff-Messungen im Rahmen von Messprogrammen  

z. B. an Kühlschmierstoffarbeitsplätzen in der metallverarbeiten-
den Industrie, in der Humananatomie oder beim Einsatz von mit 
besonderer Technik ausgestatteten Fahrzeugen zur Abfallsamm-
lung durchgeführt.

Die Vielfalt der Biostoffe – und der Fragestellungen zu ihrer 
Bedeutung hinsichtlich einer Gefährdung von Beschäftigten – 
führt bei der Messstrategie und Anwendbarkeit von Messverfah-
ren immer wieder zu neuen Herausforderungen. Der Bereich 
Biostoffe verfolgt deshalb kontinuierlich die Entwicklung neuer 
Messverfahren und sorgt für ihre Erprobung im MGU, um sie als 
Standardverfahren für Arbeitsplatzmessungen zu etablieren. Dazu 
erfolgt ein ständiger Austausch mit nationalen und internationa-
len Institutionen bzw. in verschiedenen Gremien, die sich sowohl 
im Arbeitsschutz als auch im Umweltbereich mit der Erfassung 
von Bioaerosolen befassen. n

D r .  r e r .  n a t .  A n n e t t e  K o l k

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA), Sankt Augustin.
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